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IM FOCUS

BGH zum Streit um das Fernwärmenetz Stuttgart DokNr. 24082138

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat mit Urteil vom 05. 12. 2023 – KZR 101/20 entschieden, dass die Landes-
hauptstadt Stuttgart vom dortigen Fernwärmenetzbetreiber EnBW nach Beendigung des Gestattungsvertra-
ges kein Eigentum an den Fernwärmeleitungen erworben hat und auch nicht die Übereignung des Fernwärme-
netzes verlangen kann. Umgekehrt bestehe auch kein Anspruch auf Beseitigung der Netzleitungen. EnBW
bleibe Eigentümer der Leitungen und diese müssten auch nicht zurück gebaut werden.

Bereits im Jahr 2012 hatte die Stadt Stuttgart angekündigt, die neue Vergabe der Wegenutzungsrechte in
einem transparenten und diskriminierungsfreien Verfahren vornehmen zu wollen. Im Juli 2013 hatte allerdings
der Gemeinderat der Stadt das Verfahren ausgesetzt und im Februar 2016 beschlossen, dass die Stadt das
Eigentum am Fernwärmenetz und dessen Betrieb zum frühestmöglichen Zeitpunkt übernehmen solle. Das ist
nach Auffassung des BGH nicht rechtmäßig: Ein wettbewerbliches Verfahren müsse durchgeführt werden; die
Stadt könne das Fernwärmenetz und dessen Betrieb nicht ohne Ausschreibungsverfahren übernehmen.

Da EnBW sich an diesem Ausschreibungsverfahren beteiligt, bestehe die Möglichkeit, dass zukünftig weiterhin
EnBW oder ein anderes am Auswahlverfahren beteiligtes Unternehmen das Fernwärmenetz betreiben werde.
Vor diesem Hintergrund bestehe seitens der Stadt derzeit kein berechtigtes Interesse, Eigentümerin des Fern-
wärmenetzes zu werden. Auch habe die Stadt insoweit keinen Beseitigungsanspruch aus § 1004 Abs. 1 BGB.
Vielmehr müsse die Stadt den derzeitigen Zustand aus einer nachvertraglichen Rücksichtnahmepflicht in Verbin-
dung mit dem Grundsatz von Treu und Glauben (§§ 241, 242 BGB) gem. § 1004 Abs. 2 BGB dulden.

Freistellung bestimmter Sektorenaufträge im Bereich DokNr. 24082139

erneuerbarer Energien
Die EU-Kommission hat mit Durchführungsbeschluss (EU) 2023/1978 vom 21. 09. 2023 (ABl. EU L 235/13)
das Sektorenvergaberecht für vier Fallgruppen außer Kraft gesetzt. Nach § 3 Abs. 1 SektVO darf eine solche
Freistellung erfolgen, wenn bestimmte Sektorenaufträge unmittelbar dem Wettbewerb auf Märkten ausge-
setzt sind, die keiner Zugangsbeschränkung unterliegen.

Somit ist kein Sektorenvergaberecht anzuwenden bei Aufträgen, welche die Erzeugung von und den Groß-
handel mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen ermöglichen, wenn die erzeugenden Anlagen („marktpreis-
abhängige Vergütung“)
– der Direktvermarktung mit gesetzlich bestimmtem anzulegendem Wert (§ 20 EEG) unterliegen (vorausgesetzt,

der anlagenspezifisch anzulegende Wert ist für 12 aufeinanderfolgende Monate niedriger als der Marktwert
(oder als der Index eines entsprechenden, aber zukunftsgerichteten Index eines Strombezugsvertrags),

– der Direktvermarktung mit durch Ausschreibungen bestimmtem anzulegendem Wert (§§ 20, 22 EEG) unter-
liegen,

– der sonstigen Direktvermarktung (§ 21a EEG) unterliegen

– die Erzeugung von und den Großhandel mit Strom aus erneuerbaren Energien in ausgeförderten Altanlagen
(§ 23b Abs. 2 EEG 2021) ermöglichen.

Sektorenvergaberecht ist weiterhin anzuwenden bei Aufträgen, welche die Erzeugung von und den Großhan-
del mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen ermöglichen, wenn die erzeugenden Anlagen („marktpreisun-
abhängige Vergütung“) einem festen Einspeisetarif (§ 21 Abs. 1 Nr. 1 EEG) oder dem Mieterstromzuschlag
(§ 21 Abs. 3 EEG) unterliegen.
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